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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Die Kulturinstitute mit überregionaler Ausstrahlung in Zürich und Luzern sollen von den
Nachbarkantonen eine finanzielle Abgeltung erhalten. Eine von Zürich, Luzern, Zug und
Schwyz erarbeitete Vereinbarung will dafür eine gesetzliche Grundlage schaffen.
Einbezogen werden in Zürich das Opernhaus, die Tonhalle und das Schauspielhaus, in
Luzern das KKL, das Theater und das Sinfonieorchester. Diese Liste kann mit
Zustimmung der beteiligten Kantone abgeändert werden. Die Kantone zahlen die
Beiträge an die Standortkantone und nicht mehr, wie bisher der Kanton Zug, an
einzelne Institute. 1

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 04.06.2004
MARIANNE BENTELI

Im Sommer scheiterte eine in der Schweiz einmalige interkantonale Vereinbarung für
kulturelle Abgeltungen am Widerstand des Zuger Kantonsrats. Vorgesehen war, dass
Schwyz und Zug sich an den Defiziten der überregionalen Kulturzentren Zürichs
(Opernhaus, Schauspielhaus und Tonhalle) und Luzerns (Theater, Symphonieorchester
sowie Kultur- und Kongresszentrum) beteiligen. Vor sieben Jahren hatte Zug eine in den
Medien als vorbildlich gepriesene Pionierrolle gespielt, als es sich bereit erklärte,
freiwillig  CHF 1 Mio. für die Kulturhäuser in Luzern und Zürich zu zahlen. Diesen Betrag
will der Kanton weiterhin zur Verfügung stellen, ihn aber nicht, wie in der
Vereinbarung vorgesehen, erhöhen. Im November kündigten Uri, Nidwalden und
Obwalden an, sich am Lastenausgleich zu beteiligen. 2

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 08.07.2005
MAGDALENA BERNATH

Für eine jährliche finanzielle Unterstützung des Kulturangebotes der Kantone Zürich
und Luzern sprachen sich im Berichtsjahr die Kantone Uri, Zug und Aargau aus. Mit dem
Kanton Schwyz, welcher bereits im Vorjahr seine Teilnahme beschlossen hatte, kam
somit zum ersten Mal in der Schweiz eine interkantonale Vereinbarung zum
Kulturlastenausgleich zustande. Die vier Geberkantone werden die Kantone Zürich und
Luzern zukünftig mit insgesamt rund 10 Mio Fr. pro Jahr unterstützen. Der Kanton
Nidwalden, welcher die Vereinbarung nicht unterzeichnet hatte, beschloss einen
freiwilligen Beitrag von 3 Mio Fr. für den Zeitraum 2009-2011. Im Kanton Obwalden
wurde der Beitritt zum Kulturlastenausgleich mit einem jährlichen Beitrag von 500'000
Fr. im Februar vom Volk abgelehnt. 3

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 31.12.2009
MARLÈNE GERBER

Was im Umfeld der Zentralschweizer Regierungskonferenz (ZH, LU, SZ, ZG, UR) im
Vorjahr als umstrittener bildungspolitischer Entscheid des Kantons Luzern begonnen
hatte, setzte sich im Berichtsjahr mit kulturpolitischen Retaliationsmassnahmen aus
dem Kanton Schwyz fort. Auf die Aufkündigung des Konkordats über die Pädagogische
Hochschule Zentralschweiz durch Luzern reagierte der Schwyzer Kantonsrat gegen den
Willen des Regierungsrats mit dem Ausstieg aus dem interkantonalen
Kulturlastenausgleich, an dem sich auch die Kantone Zürich, Zug, Aargau, Uri sowie
Luzern – und freiwillig Nid- und Obwalden – beteiligen. Über den Kulturlastenausgleich
gelangen sogenannte Abgeltungszahlungen der umliegenden Kantone an bedeutende
Kulturinstitutionen Zürichs (Opernhaus, Tonhalle, Schauspielhaus) und Luzerns (Kultur-
und Kongresszentrum, Luzerner Theater, Luzerner Sinfonieorchester). Mit der Schwyzer
Kündigung entgehen dem Kanton Luzern rund 0,8 Mio. CHF, dem Kanton Zürich gegen
1,3 Mio. CHF. 4

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 10.06.2011
SUZANNE SCHÄR

Im Nachgang zum Beschluss des Schwyzer Kantonsrates, die Vereinbarung zum
interkantonalen Kulturlastenausgleich kündigen zu wollen, handelte der Regierungsrat
bei den Standortkantonen erfolgreich Rabatte für den Kanton Schwyz aus, wie sie in
ähnlicher Form auch für die anderen Geberkantone bestanden. Ferner beschloss er
eine beträchtliche Erhöhung der aus dem Lotteriefonds zur Verfügung gestellten Mittel
für die innerkantonale Kulturförderung um CHF 100'000, womit diese neu CHF 800'000
beträgt. Aufgrund dieser Errungenschaften sprach sich die Regierung für den Verbleib
des Kantons im Kulturlastenausgleich aus. Diesem Antrag folgte der Kantonsrat Ende

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 29.05.2013
MARLÈNE GERBER
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Mai 2013 grossmehrheitlich mit 71 zu 23 Stimmen. 5

Im Jahr 2011 wendete der Kanton Zürich zusammen mit seinen Gemeinden und den
Beiträgen aus dem Lotteriefonds mit CHF 439,5 Mio. am meisten Geld zur Finanzierung
der Kultur auf, wie die neuesten Zahlen der jährlich vom BfS erscheinenden Statistik zu
den Kulturausgaben der Kantone und Gemeinden verdeutlicht. In Relation zur
Bevölkerungszahl ergibt sich jedoch ein anderes Bild: Hier führt der Kanton Basel-Stadt
mit Pro-Kopf-Ausgaben von CHF 910 die Statistik klar an, gefolgt vom Kanton Genf mit
CHF 785. In den restlichen Kantonen überschreiten die Kulturausgaben pro Person die
400er-Marke nicht; das Schlusslicht Schwyz kommt auf einen Betrag von CHF 78 pro
Einwohner und Jahr. Die gewichtigen Differenzen erklärt sich Philipp Bischof, Leiter der
Basler Abteilung für Kultur, durch die überregionale Bedeutung der städtischen
Kulturhäuser. Schwyz hingegen setze eher auf die Finanzierung kleinerer Projekte, liess
der Kulturbeauftragte des Kantons, Franz-Xaver Risi verlauten: Für den Besuch
grösserer Institutionen könne die Kantonsbevölkerung nach Luzern oder Zürich
ausweichen. Schwyz unterstützt bedeutende Kulturinstitutionen in Zürich und Luzern
nach wie vor finanziell. Im Vorjahr hatte sich der Kantonsrat aufgrund in der
Zwischenzeit erzielter Verhandlungsergebnisse doch dazu entschieden, die
Vereinbarung über die interkantonale Zusammenarbeit im Bereich überregionaler
Kulturreinrichtungen nicht aufzukündigen - dies entgegen seinem 2011 gefassten
Entschluss. 6

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 19.04.2014
MARLÈNE GERBER

Ende November 2018 unterbreitete der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft zur
Genehmigung des Übereinkommens über den Schutz des Unterwasser-Kulturerbes.
Mit der Ratifikation des UNESCO-Übereinkommens soll der Schutz des im Meer
gefundenen Unterwasser-Kulturerbes im Rahmen des Seerechtsübereinkommens,
welchem die Schweiz 2009 beigetreten ist, konkretisiert und dessen Umsetzung
geregelt werden. Auch wenn das Abkommen in erster Linie auf den Kulturgüterschutz in
den Meeren abzielt, ist es für alle Gewässer anwendbar und trägt zur erstmaligen
Schaffung von spezifischen, völkerrechtlich verbindlichen Regeln zum Umgang mit dem
Unterwasser-Kulturerbe bei, die auch ein konkretes Eingreifen im Bedrohungsfall
erlauben. Das bereits 2001 von der UNESCO geschaffene Abkommen wurde trotz
anfänglicher Zweifel zwischenzeitlich von rund 60 Ländern ratifiziert und gilt als ein
wirksames Instrument im Kampf gegen die Plünderung und Ausbeutung des Kulturerbes
unter Wasser. In den Weltmeeren können so rund 3 Mio. Fundstellen unter Schutz
gestellt werden, was einen beachtlichen Teil des Gesamtkulturerbes der Menschheit
ausmacht. In der Schweiz zählen beispielsweise die seit 2011 zum UNESCO-
Weltkulturerbe «Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen» gehörenden
Pfahlbauersiedlungen dazu. 
Da die Schweiz sowohl in den institutionellen als auch rechtlichen Grundlagen der
Bundes- und Kantonsebene und den zur Verfügung stehenden
Umsetzungsinstrumenten dem Anliegen des Abkommens bereits weitestgehend
Rechnung trägt, bedarf es lediglich kleinerer Anpassungen im Kulturgütertransfer- und
Seeschifffahrtsgesetz, welche im Entwurf des Bundesbeschlusses aufgeführt werden.
Entsprechend waren zum Zeitpunkt der Behandlung auch keine zusätzlichen
Ressourcen zur Umsetzung des Anliegens notwendig.
Von den 46 eingegangenen Stellungnahmen in der Vernehmlassung hatte sich eine
überwiegende Mehrheit für die Ratifikation des Abkommens ausgesprochen. Durch die
angeführten Ziele, Grundzüge und Inhalte des Abkommens – bis auf den Kanton Schwyz
wurden diese von sämtlichen Kantonen begrüsst – erhofften sich die Kantone
insbesondere im Bereich der Vermittlung und Bildung entsprechende Impulse. Die
zustimmenden Organisationen und Verbände – die SVP sowie die beiden
Wirtschaftsverbände Centre Patronal und SGV hatten eine Ratifikation abgelehnt –
versprachen sich in erster Linie Impulse für die nationale Kultur- und
Nachhaltigkeitspolitik. 7

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 30.11.2018
MELIKE GÖKCE

Zeitgleich mit seiner Botschaft zur Genehmigung des Übereinkommens über den Schutz
des Unterwasser-Kulturerbes hatte der Bundesrat im November 2018 auch seine
Botschaft zur Genehmigung des Rahmenübereinkommens des Europarats über den
Wert des Kulturerbes verabschiedet. Das auch als «Konvention von Faro» bekannte
Abkommen setzt das Kulturerbe in den Fokus, welches für die Förderung von kultureller
Vielfalt und nachhaltiger Entwicklung in der Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt eine
bedeutende Ressource darstellt. Das 2005 vom Europarat verabschiedete und zur

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 15.02.2019
MELIKE GÖKCE
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Unterzeichnung und Ratifikation aufgelegte Abkommen ist am 1. Juni 2011 in Kraft
getreten und seither von 18 Staaten ratifiziert und von 5 weiteren Staaten unterzeichnet
worden. Mit dem Abkommen werden die Staaten dazu aufgefordert,
Rahmenbedingungen zu schaffen, die dem Kulturerbe zu mehr Aufmerksamkeit
verhelfen und sowohl den Zugang dazu stärken als auch die Teilhabe daran einer
breiteren Öffentlichkeit ermöglichen. Konkrete Ziele für die kulturelle Nachhaltigkeit im
Schweizer Kontext wurden erstmals im Rahmen der «Strategie Nachhaltige Entwicklung
2016–2019» und mit den drei Handlungsachsen der Kulturbotschaft 2016–2020
definiert. Ausgehend von einem relativ breit gefassten Kulturbegriff inkludiert das
Abkommen sowohl materielle als auch immaterielle und digitale Erscheinungsformen
des Kulturerbes. Hinsichtlich der Umsetzung der Konvention wird den beitretenden
Staaten grundsätzlich ein grosser Handlungsspielraum gewährt, wobei im Falle der
Schweiz auf der rechtlichen Ebene keine Anpassungen erforderlich sein werden. Der
Bundesrat sah in der Ratifikation des Abkommens eine sinnvolle Ergänzung der bereits
bestehenden Übereinkommen des Europarates im Bereich der Kulturpolitik und einen
idealen Verweis auf die Bedeutung «zeitgemässer Ansätze wie einer partizipativen und
transparenten Gouvernanz, der Förderung von Bottom-Up-Prozessen sowie des
systematischen Einbezugs digitaler Medien».
Dass die Vorlage einen breiten Rückhalt zu erwarten hat, hatte sich bereits in der
Vernehmlassung gezeigt: 46 der eingegangenen 51 Stellungnahmen hatten sich deutlich
für eine Ratifikation des Abkommens ausgesprochen. Wie bereits beim
Übereinkommen zum Schutz des Unterwasser-Kulturerbes hatten sich lediglich der
Kanton Schwyz, die SVP und die beiden  Wirtschaftsverbände Centre Patronal und SGV
gegen die Vorlage gestellt. Ergänzend hatte die FDP verkündet, dass sie erhebliche
Zweifel am Nutzen der Konvention hege. 8
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